
Zweckverband Abfallwirtschaft 
Kreis Bergstraße 

 
Öffentliche Bekanntmachung 
Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße 
Gem. § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307) i.d.F. vom 
24.06.1978 (GVBl. I S. 420) in Verbindung mit § 8c der Ver-
bandssatzung des ZAKB hat die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße am 
07.12.2011 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 
2012 beschlossen: 
 
§ 1 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird 
im Erfolgsplan 
 in den Erträgen auf 21.667 Tsd. € 
 in den Aufwendungen auf 21.615 Tsd. € 
im Vermögensplan 
 in den Einnahmen auf 4.430 Tsd. € 
 in den Ausgaben auf 4.430 Tsd. € 
festgesetzt. 
 
§ 2 
Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 1.000 Tsd. € vorgesehen. 
 
§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 16.705 Tsd. 
€ veranschlagt. 
 
§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 3.500 Tsd. € festgesetzt. 
 
§ 5 
Es gilt der als Anlage zum Wirtschaftsplan befindliche Stellen-
plan. 
 
Gem. § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung 
vom 01.04.1993 (GVBl. I S. 569) in Verbindung mit § 97 Abs. 2 
der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 
01.04.1993 (GVBl. I S. 534) liegt die 
 
Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2012 in der Zeit vom 16.01. bis 27.01.2012 beim Zweck-
verband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, Außerhalb 22, 68623 
Lampertheim-Hüttenfeld, jeweils von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr öf-
fentlich aus. 
 
Lampertheim-Hüttenfeld, 07.12.2011 


